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Wem stehen die Rechte an TV Übertragungen zu?

A. Einleitung

„Das Kreuz eines Spitzensportlers muss breit sein – wegen der Werbefläche.“

Oliver Hassencamp, dt. Schriftsteller (1921-87)

Dieses Zitat zeigt, dass der Sport in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine immer wichtigere kommerzielle Bedeutung erreicht hat. Das führte zu einer Zunahme an wissenschaftlichen Arbeiten zu den damit verbundenen und teilweise neu entstandenen sportrechtlichen Problemen.
 Des Weiteren zeigte der „Europapokalheimspiele“-Beschluss des BGH aus dem Dezember 1997
, dass diese sportrechtlichen Probleme die Öffentlichkeit ansprechen.
 Genau dieser Beschluss war es auch, der zeigte, dass Sportverbände, wie hier der DFB, die ausschließliche Befugnis über die Vermarktung der Fernseh- und Rundfunkberichterstattung für sich beanspruchen.
 Dies wirft, so banal es klingen mag, die Frage auf, was genau „Übertragungsrechte“ eigentlich sind, woher diese, sofern sie überhaupt existieren, kommen und wem sie letztendlich zustehen. 

In Frankreich wurde beispielsweise am 17. Juli 1992 das Sportgesetz vom 16.7.1984 insofern geändert, dass dieses nun in Art. 18-1 „das Recht zur Verwertung einer Veranstaltung oder eines sportlichen Wettbewerbs dem Veranstalter (»organisateur«)“ zuspricht.
 

In Deutschland fehlt eine solche explizite gesetzliche Normierung eines Verwertungsrechts an Sportveranstaltungen. Das heißt, dass unserer Rechtsordnung ein solches Verwertungs- oder Film- und Fernsehrecht unbekannt ist.
 Trotzdem geben deutsche Fernsehsender und Sportrechtehändler viele Millionen € pro Jahr aus, um sich Übertragungsrechte an Sportveranstaltungen wie z.B. Fußball, Formel 1, Skispringen oder auch Boxen zu sichern. So zahlte die ARD beispielsweise für die Übertragung der Fußball Bundesligasaison 2003/2004 in ihrer Sendung „Sportschau“ 50 Millionen € an die Firma Buli GmbH, einer Tochterfirma des Schweizer Rechteagentur Infront.
 Die Buli GmbH erwarb diese Rechte von der Deutschen Fußballliga (DFL) für 280 Millionen €.
 Insgesamt kosteten die Rechte an den fünf führenden kontinentalen Spitzen-Fußballligen in der Saison 2002/2003 zusammengerechnet etwa 2,4 Milliarden €.
 RTL zahlt für die Übertragung der Vier Schanzentournee momentan 9 Millionen € pro Jahr.
 Nun stellt sich die Frage, warum so viel Geld gezahlt wird. Es muss folglich geprüft werden, wer einen rechtlichen Schutz gegen eine Fernsehverwertung haben könnte. Insofern ist nach Rechtsquellen zu suchen, aus denen sich ein „Recht an TV Übertragungen“ von Sportveranstaltungen ableiten lassen könnte. 

B. Die Rechte der Sportler

Bei der Übertragung einer Sportveranstaltung werden hauptsächlich die Sportler gefilmt. Insofern kommt zuerst in Betracht, dass diese durch eine solche Fernsehübertragung in einem ihrer Rechte eingeschränkt sein könnten. Fraglich ist jedoch, welche Rechte dies sind. 

I. Der Schutz der Persönlichkeit, das Recht am eigenen Bild nach §§ 22 f. KunstUrheberG
 

Zuerst kommt das Recht am eigenen Bild nach §§ 22 f KUG in Betracht. Dieses besagt gem. § 22 S. 1 KUG, dass Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet und zur Schau gestellt werden dürfen.
 

1. Es muss sich hier also um ein Bildnis handeln. Dies ist jede Wiedergabe der  äußeren Erscheinungsweise einer Person, durch die diese identifizierbar ist.
 Der teilnehmende Sportler ist bei einer Übertragung des Sportereignisses in aller Regel durch Trikotnummern, Nahaufnahmen, Kommentare etc. identifizierbar. Diese Voraussetzung liegt folglich vor. Fraglich ist jedoch, ob eine Fernsehübertragung überhaupt ein „Bildnis“ ist, oder ob unter einem Bildnis nur fotografische Bilder zu verstehen sind. Auch wenn der Gesetzgeber ursprünglich die fortschreitende Fototechnik zum Schutz des eigenen Bildes bewegte, so wurde ausdrücklich keine Beschränkung auf Fotografien eingeführt.
 Die Art der Wiedergabe ist vielmehr gleichgültig; es kann sich sowohl um Fotografien, Plastiken als auch um Fernsehbilder handeln.
 Dies umfasst bezüglich der Fernsehaufnahmen nicht nur klassische „Aufnahmen“, sondern auch Live-Übertragungen.
 Der Schutzbereich ist folglich bei Fernsehübertragungen von Sportereignissen grundsätzlich eröffnet. 

2. Gem. § 23 KUG existieren Schranken, welche den Schutz durch § 22 KUG ausschließen. Hier kommt bei Sportlern § 23 I Nr. 1 KUG in Betracht, welcher einen Schutz für „Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte“ ausschließt. Hier hat sich die von Neumann-Duesberg entwickelte Unterteilung in absolute und relative Personen der Zeitgeschichte
 durchgesetzt.
 Eine absolute Person der Zeitgeschichte ist, wer sich durch Geburt, Leistungen, Fähigkeiten oder Ämter dergestalt aus der Allgemeinheit hervorhebt, dass er im Blickfeld der Öffentlichkeit steht.
 Dies ist zumindest bei berühmten Spitzensportlern anzunehmen.
 Auch Fußball-Bundesligaspieler fallen beispielsweise unter diesen Ausnahmetatbestand.
 Fraglich ist jedoch, ob auch die qualifizierenden sportlichen Leistungen eines bisher unbekannten Sportlers, etwa eines Amateurfußballers, der durch Zufall für einige Partien für ein Bundesliga Team spielt, ausreicht, um einen solchen zu einer absoluten Person der Zeitgeschichte zu machen. Hierfür könnte jedoch der Begriff der relativen Person der Zeitgeschichte zutreffend sein. Dies sind Personen, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis dergestalt an die Öffentlichkeit treten, daß ein berechtigtes Interesse der Allgemeinheit an der Veröffentlichung ihrer Bilder besteht.
 Hierbei wird nicht darauf abgestellt, dass es sich um eine „Sportgröße“ handeln muss; vielmehr genügt das Interesse der Öffentlichkeit an der Veranstaltung als solche und das Interesse an deren Zusammensetzung.
 Nimmt ein bisher unbekannter Sportler an einem bedeutenden Sportereignis teil, ist er allein durch diese Teilnahme zu einer relativen Person der Zeitgeschichte geworden; es genügt die Mitwirkung an Vorgängen, die Gegenstand der öffentlichen Ordnung sind.
 Dies gilt jedoch nur für Ereignisse, bei denen auch deren Zusammensetzung, etwa die der Mannschaften im öffentlichen Interesse steht; ein anonymer Teilnehmer (etwa eines Stadtlaufes) fällt nicht unter § 23 I Nr. 1 KUG.
 Die Erlaubnis der Abbildung eines bisher unbekannten Sportlers ergibt sich also aus § 23 I Nr. 1 KUG. Für die oben angesprochenen anonymen Teilnehmer einer Breitensportveranstaltung ergibt sich jedoch eine Abbildungserlaubnis aus § 23 I Nr. 3 KUG.

3. Als Schranken-Schranke kommt jedoch § 23 II KUG in Betracht, der die Schranken des § 23 I KUG insofern begrenzt, dass keine berechtigten Interessen des Abgebildeten einer Zurschaustellung entgegenstehen dürfen. Wann dies der Fall ist, muss in einer Interessensabwägung ermittelt werden.
 Je höher hierbei das Informationsinteresse ist, desto mehr muss der Schutz des Individuums, hier des Sportlers zurückstehen. Hiernach muss ein Sportler beispielsweise keine Schmähkritik oder eine Verletzung der engeren Privatsphäre dulden.
 Für die hier erörterte Frage ist dies jedoch irrelevant. Von Interesse könnte aber die Tatsache sein, dass der Sportler keine Werbung mit seiner Person dulden muss.
 Fernsehsender senden während den Sportübertragungen für gewöhnlich Werbespots. Sportler werden hierbei nicht direkt vom Sender in die Werbung einbezogen. Allerdings können die Fernsehsender wegen der Popularität der Veranstaltung, die auch an den Sportlern liegt, ein höheres Entgeld verlangen. Hierbei steht bei der Interessensabwägung weiterhin das Informationsinteresse der Zuschauer im Vordergrund, weshalb die Schranken-Schranke des § 23 II  KUG nicht zutrifft. 

Ein Schutz des Sportlers nach §§ 22 f KUG ist folglich für Sportübertragungen nicht gegeben. 

II. Ein Abbildungsschutz gem. § 823 I BGB

Ein Schutz vor ungenehmigter Abbildung des Sportlers könnte sich auch aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht als „sonstigem Recht“ i.S.d. § 823 I ergeben. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird aus Art. 1 I i.V.m. Art. 2 I GG hergeleitet
 und zielt auf den Schutz des Einzelnen auf Achtung und Entfaltung seiner Persönlichkeit; sowohl gegen den Staat als auch im privaten Rechtsverkehr.
 Es ist jedoch nur als Rahmenrecht gestaltet und gilt insofern gegenüber spezielleren Normen nur subsidiär.
 Hier könnten die §§ 22 ff KUG als spezialgesetzliche Regelungen vorgehen und einen Schutz aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verbieten. Insofern ist fraglich, ob das allgemeine Persönlichkeitsrecht hier überhaupt anwendbar ist.
1. Anwendbarkeit des Abbildungsschutzes aus § 823 I BGB

§§ 22 ff KUG schützen den Sportler nur gegen die Verbreitung und Zurschaustellung von Bildnissen. Es ist jedoch nach herrschender Meinung bereits die unerlaubte Anfertigung eines Bildnisses, die eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts darstellt.
 Insofern ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht hier anwendbar. 

2. Durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

Nach überwiegender Auffassung ist bereits das Erstellen eines Bildnisses ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht (s.o.). Um herauszufinden, inwiefern das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein Persönlichkeitsrecht am Bildnis gewährt, muss die Herstellung des Bildnisses als Vorstufe zu einer Veröffentlichung betrachtet werden; insofern wäre es widersprüchlich hier andere Kriterien zur Güterabwägung anzusetzen als bei § 22 KUG.
 Zur Güterabwägung müssen folglich die Kriterien des § 23 KUG herangezogen werden.
 Nach § 23 KUG liegt kein Schutz vor (s.o.). Ein Schutz durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist hiernach folglich nicht gegeben.

3. Durch den Schutz des Lebensbilds als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts

Zudem kommt hierbei der Schutz des Lebensbilds, welches als eine Art „Fallgruppe“ des allgemeinen Persönlichkeitsrechts darstellt
  in Betracht. Als gesetzlich nicht normiertes, jedoch dem Recht am eigenen Bild ähnliches Recht kommt noch das Persönlichkeitsrecht am eigenen Lebensbild als Schutzgrundlage für den Sportler in Betracht. Dieses Recht wurde früher weitestgehend in analoger Anwendung der §§ 22 ff. KUG geschützt.
 Nach heute herrschender Meinung fällt jedoch dieser Schutz dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu.
 Es wäre auch möglich, dieses Recht als ein Recht auf die eigene Biographie zu bezeichnen, welches betroffen ist, wann immer ein Film einen Abschnitt aus dem Leben einer identifizierbaren Person wiedergibt.
 

a. Schutzbereich

Nach dem Schutz des Lebensbildes hat jeder das Recht, grundsätzlich selbst und alleine zu bestimmen, ob und wieweit andere sein Lebensbild im ganzen oder bestimmte Vorgänge aus seinem Leben öffentlich darstellen dürfen.
 Für einen Schutz müsste somit die Definition des Lebensbildes den sportlichen Vorgang eines Sportlers umfassen. Das Lebensbild enthält die Wiedergabe eines Lebenslaufs, seiner Handlungen, Gedanken und Erlebnisse.
 Das Lebensbild umfasst nicht nur den gesamten Lebensablauf des Rechtsträgers, sondern muss sich mindestens auf wesentliche, das Lebensbild prägende Sachverhalte, beziehen.
 Bei einem Sportler ist in seiner sportlichen Betätigung nicht jede sportliche Betätigung hierunter geschützt, da dies für ihn einen alltäglichen Vorgang darstellt und somit der Schutz des Lebensbilds zu weit ausgedehnt würde.
 Außergewöhnliche Ereignisse, beispielsweise der Gewinn einer großen Meisterschaft können jedoch prägend auf das Lebensbild einer Person wirken. Man denke hierbei beispielsweise nur an den Gewinn der Tour de France von Jan Ullrich 1997. Insofern muss man zumindest bei für den einzelnen Sportler prägenden sportlichen Ereignissen davon ausgehen, dass hier der Schutz des Lebensbildes betroffen ist. 

b. Der Schutz des Lebensbilds gilt jedoch nicht absolut, sondern nur eingeschränkt; es können die Einschränkungen des KUG übernommen werden.
 Wie oben bereits ausgeführt, muss ein zeitgeschichtliches Interesse der Öffentlichkeit an Sportlern bejaht werden. Dies muss insofern das Recht am Lebensbild einschränken können, soweit es sich hier um in der Öffentlichkeit stattfindende Ereignisse handelt, bei denen die Privat- oder Intimsphäre nicht betroffen ist; es wäre widersprüchlich, gerade den Teil des Lebens vor der Öffentlichkeit zu schützen, der sich in der Öffentlichkeit abspielt.
 

3. Durch den Schutz der Privatsphäre

Bei Sportübertragungen sind Zuschauer im Stadion. Insofern kann von einer Verletzung der Privat- oder gar Intimsphäre keine Rede sein. Es handelt sich hierbei um Aufnahmen der Öffentlichkeitssphäre, welche nicht geschützt sind.
 

Ein Abbildungsschutz des Sportlers ist folglich § 823 nicht zu entnehmen.

III. Leistungsschutz des Sportlers nach §§ 73 ff. UrhG

In Betracht kommt weiterhin ein Schutz vor ungenehmigter Verwertung der Darbietung aus §§ 73 ff. UrhG. 

Hierzu müsste der Sportler ein ausübender Künstler gem. § 73 UrhG sein. Dies setzt den Vortrag oder die Aufführung eines Werkes oder das künstlerische Mitwirken an diesem voraus. Ein urheberrechtlicher Schutz kommt daher nur in Betracht, wenn sich die Darbietung gem. § 2 II UrhG als eine persönliche geistige Schöpfung darstellt.
 Genau hieran fehlt es jedoch bei der Sportveranstaltung.
 Einerseits wird argumentiert, dass die meisten Sportarten nur aus Wiederholungen bekannter Vorgänge bestehen; ihnen fehle somit das „neuartige“ schöpferische Element.
 Andererseits wird darauf abgestellt, dass eine Sportveranstaltung nicht durch einen bestimmten geistigen Gedanken, wie Gefühle, Gedanken oder Empfindungen, das Geschehen sondern vielmehr von Kraft, Geschicklichkeit und Perfektion dominiert wird.
 Meist wollen die Sportler überhaupt keine Leistungen individueller Prägung erbringen, sondern durch diese Leistungen lediglich ein Ergebnis herbeiführen, so beispielsweise die perfekte Imitation eines Sprungablaufes beim Eiskunstlauf oder Turmspringens.
 So sind auch diese schön anzuschauenden Elemente des Sports nur zweckbedingt.
 Lediglich der Eisrevue
 soll teilweise ein Schutz zugesprochen werden, da hier nicht mehr das sportliche, wettkämpferische Element, sondern der Tanz an sich im Vordergrund steht.
 Abgesehen von dieser Ausnahme ist ein urheberrechtlicher Schutz jedoch auszuschließen.

Ein Schutz des Sportlers ergibt sich nicht aus §§ 73 ff. UrhG.

IV. Analoge Anwendung der §§ 73 ff. UrhG

Ein Schutz aus §§ 73 ff. UrhG ist nicht gegeben (s.o.). Es könnte hier jedoch eine analoge Anwendung der §§ 73 ff. UrhG auf Sportveranstaltungen in Betracht kommen.

1. Als erste Analogievoraussetzung müsste eine vergleichbare Interessenslage
, hier zwischen einer Sportveranstaltung und der Leistung einer kulturellen Veranstaltung nach § 2 UrhG, vorliegen. Dies wird einerseits mit der Begründung abgelehnt, dass es einer Sportveranstaltung an der besonderen Schutzwürdigkeit fehlt, da ihr einerseits nicht das gleiche allgemeinpolitische Interesse wie einer kulturellen Veranstaltung zukommt und zudem die Gefahr der Unrentabilität bei Sportveranstaltungen nicht in dem gleichen Maße wie bei kulturellen Veranstaltungen existiert.
 Die Gefahr eines Schwarzmarktes, wie er in der Musikindustrie bei Bootlegs, d.h. ungenehmigt mitgeschnittenen Musikkonzerten, der Fall ist, ist bei Sportveranstaltungen nicht ersichtlich.
 Des Weiteren lehnt auch der EuGH Parallelen zwischen Kunst und Sport ab.
 Selbst wenn man diese vergleichbare Interessenslage dennoch bejahen würde
, müsste als zweite Analogievoraussetzung noch eine planwidrige Regelungslücke hinzukommen
. 

2. Genau diese planwidrige Regelungslücke ist nur gegeben, wenn der Gesetzgeber unbewusst eine Gesetzeslücke gelassen hat. Es fehlt jedoch genau an dieser Planwidrigkeit der Regelungslücke.
 Es ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber Leistungen im Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung schützen wollte; er nahm sogar ausdrücklich Zirkus- und Varietévorführungen wegen der fehlenden Klärung und Abgrenzung von einer Einbeziehung in einen urheberrechtlichen Schutz aus.
 Der Schutz eben dieser Veranstaltungen wurde wegen der problematischen Abgrenzung zu Sportveranstaltungen aus dem Schutz herausgenommen.
 Der urheberrechtliche Schutz wurde Sportlern und Sportveranstaltungen bewusst versagt. Von einer Planwidrigkeit kann folglich keine Rede sein. Insofern kann keine analoge Anwendung der §§ 73 ff. UrhG erfolgen
. 
V. § 1 UWG

Ein Abwehrrecht des Sportlers könnte sich jedoch auch aus der Generalklausel des § 1 UWG ergeben. 

1. Dies setzt ein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraus. Dies soll rein private oder hoheitliche Handlungen aus dem Wettbewerbsrecht heraushalten.
 Sowohl bei Profisportlern als auch bei Amateursportlern, welche an Veranstaltungen teilnehmen, die von fernsehrelevantem Stellenwert sind, ist ein Handeln im geschäftlichen Verkehr gegeben.

2. Des weiteren wird ein Handeln zum Zwecke des Wettbewerbs vorausgesetzt. Ob die Fernsehanstalt einen öffentlich-rechtlichen oder einen privaten Charakter hat, spielt hierbei keine Rolle.
 

a. Hier ist in objektiver Hinsicht ein bestehendes Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Sportler und der Fernsehanstalt von Nöten. Dies ist durch ein Verhalten gekennzeichnet, welches geeignet ist, den Absatz oder den Bezug einer Person zum Nachteil einer anderen Person zu fördern.
 Fraglich ist, ob ein solches Verhältnis zwischen einem Sportler und einer Fernsehanstalt zu bejahen ist. 

aa. Die herrschende Meinung verneint ein solches Wettbewerbsverhältnis. Die Erwerbsquelle der einzelnen Sportler beruht hauptsächlich auf Dienst-, Arbeits- oder ähnlichen Verträgen mit Vereinen, Verbänden oder Sponsoren und wird somit nicht durch eine Fernsehberichterstattung beeinträchtigt.
 Die Erwerbschancen des einzelnen Sportlers werden nach dieser Meinung folglich nicht berührt, weshalb ein Schutz des Sportlers aus § 1 UWG entfällt.

bb. Eine andere Auffassung schließt eine unmittelbare Beeinträchtigung aus, bejaht jedoch eine mittelbare Beeinträchtigung für die Fälle, in denen die Einnahmen des Sportlers vertraglich an die Zuschaueranzahl gekoppelt sind.
 Dies wird jedoch auf die Fälle beschränkt, in denen die Fernsehübertragung die Zuschauerzahl überhaupt beeinflussen kann; bei einer ausverkauften Veranstaltung liegt dies beispielsweise nicht vor.

cc. Eine weitere Auffassung sieht eine mittelbare Beeinträchtigung hier immer als gegeben an.
 

dd. Es erscheint doch sehr konstruiert, wie sich manche Auffassungen einen Schutz des Sportlers nach § 1 UWG ermöglichen. Eine Beeinflussung der Erwerbschancen des Sportlers durch Fernsehübertragungen kann regelmäßig nicht bejaht werden.
 Insofern tragen die Sportler selbst auch kein eigenes wirtschaftliches Risiko.
 

Ein Schutz gem. § 1 UWG ist zugunsten des Sportlers deshalb abzulehnen. 

VI. Leistungsschutz gem. § 823 I BGB - Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb

Als weiteres Schutzrecht kommt das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als sonstiges Recht nach § 823 I in Betracht.

Dies setzt eine selbstständige Tätigkeit voraus.

Mannschaftssportler nehmen an Sportveranstaltungen regelmäßig als Arbeitnehmer ihrer Vereine teil. Sie sind folglich weisungsabhängig tätig
 und können sich deshalb nicht auf das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb berufen. 

Insofern kommt ein diesbezüglicher Schutz nur noch für Individualsportler in Betracht. Es wird für einen diesbezüglichen Schutz jedoch auch eine der einzelnen geschützten Person zugeordnete verdinglichte Einheit materieller und immaterieller Betriebsmittel gefordert.
 Eine derartige Verdinglichung an Betriebsmitteln ist bei einem Sportler in der Regel nicht zu finden.
 Ein Schutz  des Gewerbebetriebs aus § 823 I BGB entfällt für den Sportler.
VII. Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung; § 826 BGB

Unabhängig vom Vorliegen einer Wettbewerbshandlung kommt § 826 BGB immer neben § 1 UWG zur Anwendung.
 Hierzu müsste dem Sportler durch sittenwidriges und vorsätzliches Handeln von Seiten des Fernsehsenders ein Nachteil zugefügt worden sein. Hierbei schützt § 826 BGB insbesondere die Beeinträchtigung einer tatsächlichen Erwerbsaussicht.
 Das würde bedeuten, dass eine Fernsehübertragung eine Beeinflussungsmöglichkeit auf die Erwerbschancen des Sportlers haben muss. Diesbezüglich kann auf das zu § 1 UWG Gesagte verwiesen werden. Der Sportler selbst trägt in der Regel kein eigenes wirtschaftliches Risiko. Eine Beeinträchtigung der Erwerbsaussicht liegt folglich nicht vor. Insofern liegt keine Schädigung des Sportlers vor; § 826 BGB bietet keinen Schutz für den einzelnen Sportler.
VIII. Zwischenergebnis

Dem Sportler stehen also folglich in der Regel keine Abwehrrechte gegen die Fernsehverwertung einer Sportveranstaltung zu, an der er teilnimmt.

C. Die Rechte des Veranstalters

I. Einführung

Wie oben dargestellt, haben die einzelnen Sportler keine Abwehrrechte gegen eine Fernsehverwertung. Fraglich ist somit, wer nun also noch als Träger eines möglichen Abwehrrechts in Frage kommen würde, sofern es ein solches überhaupt gibt. Neben den Sportlern, kommen noch Vereine, Verbände, Promoter usw. in Betracht. Diese in welcher Form auch immer definierten „Veranstalter“ könnten auch ein Recht auf das Verbot einer ungenehmigten Fernsehverwertung haben. Fraglich ist hier, genau wie bei den Sportlern, woraus sich solche Rechte ergeben könnten. Zudem ist hier jedoch fraglich, wem genau diese Rechte dann zustehen würden.

II. Das Hausrecht (§ 1004 bzw. §§ 858 f., 862, 903 BGB)

1. Das Hausrecht im Allgemeinen
Schon in seinem Urteil zum Globalvertrag erwähnt der BGH das Hausrecht als eine in Frage kommende Rechtsgrundlage für einen Schutz vor einer unbefugten Fernsehberichterstattung.
 Das Hausrecht besagt, dass der Eigentümer bzw. der Besitzer einer Sportstätte den Zutritt zum Veranstaltungsort privatautonom regeln und auch durchsetzen kann;
 er kann somit auch Fernsehanstalten den Zutritt verweigern.
 Es besteht also auf Grund des mietvertraglichen Besitzes (dann gem. §§ 858 f, 862, 903) oder aufgrund des Eigentums des Veranstalters an der Sportstätte (dann gem. § 1004).
 

2. Einwände
Umstritten ist, inwiefern dem Hausrecht eine mehr oder weniger gewichtige Rolle zukommt. Es wird argumentiert, dass für eine Berichterstattung zuerst eine Aufnahme des Geschehens durch das Sendeunternehmen nötig ist und dies durch einen mangelnden Zutritt zu der Veranstaltung nicht möglich ist.
 Lauktien bezeichnet daher das Hausrecht als „die stärkste, einer ungenehmigten Fernsehkurzberichterstattung durch Sendeunternehmen entgegen-stehende Rechtsposition“.
 

Die Gegenauffassung verweist jedoch darauf, dass sich die Notwendigkeit eines ganzen Fernsehteams vor Ort dank des technischen Fortschritts bald ändern könnte und das Hausrecht nicht dazu verwendet werden kann um die Verbreitung einmal gemachter Aufnahmen zu untersagen.
 Dem ist jedoch aus heutiger Sicht nicht zuzustimmen. Unter anderem zur Vermeidung solcher Tatbestände wurde § 81 UrhG eingeführt.
 Der zweite Einwand dieser Auffassung ist, dass Möglichkeiten existieren, Sportarten wie beispielsweise die Formel 1 aus der Luft per Helikopter etc. oder von einem Gebiet, welches nicht dem Hausrecht unterliegt zu filmen.
 Es wird also auf das Problem illegal erstellter Aufnahmen abgestellt.
 Zudem wird auf Sportereignisse verwiesen, die nicht auf Privatgelände, sondern an öffentlich zugänglichen Orten (Marathonläufe, Radrennen, Automobilrallyes) stattfinden.
 Eine Ansicht besagt, dass in diesen Fällen die notwendig einzuholende Sondernutzungserlaubnis als „begrenztes Hausrecht“ vergleichbar sei, da nicht ersichtlich sei, dass diese Sportveranstaltungen weniger schutzwürdig seien als Veranstaltungen auf Privatgelände.
 Bei einer Veranstaltung auf öffentlichem Grund kann im Normalfall und im Gegensatz zu einer Veranstaltung in einem privaten Bereich jedermann als Zuschauer kostenfrei zusehen. Insofern liegt hier ein bedeutender Unterschied zu einer Veranstaltung auf Privatgelände. Durch eine solche Übertragung hat der Veranstalter, im Gegensatz zu dem Veranstalter in einem Stadion oder in einer Halle, keine Verdienstausfälle wegen eines mangelnden Zuschauerandrangs zu fürchten. Eine Vergleichbarkeit des Schutzbedürfnisses ist deshalb abzulehnen.

In den verbliebenen Fällen ist die geschützte Person der Inhaber des Hausrechts, das heißt derjenige, dem aufgrund eines Mietvertrags oder des eigenen Eigentums das Recht an der Benutzung des Veranstaltungsorts zusteht.

Nun ist fraglich, wie weit der Schutz des Hausrechts geht. Da das Hausrecht einen Abwehranspruch gegen denjenigen enthält, welcher Aufnahmen anfertigen und verbreiten will, ist unumstritten. Zu prüfen ist hier jedoch weiterhin, ob das Hausrecht auch einen Abwehranspruch gegen denjenigen beinhaltet, welcher die ungenehmigten Aufnahmen zwar nicht selbst gemacht hat, diese jedoch verbreiten will. Nach der Schloß-Tegel-Entscheidung ist dies der Fall.
 

3. Einschränkungen zugunsten der Informationsfreiheit der Allgemeinheit
Des Weiteren ist zu prüfen, ob der Schutz des Hausrechts durch das Informationsinteresse der Allgemeinheit eingeschränkt werden kann. Das UrhG kennt mit § 50 einen solchen Fall, in dem die Interessen des Berechtigten gegenüber dem Informationsinteresse der Allgemeinheit zurückzutreten haben. Hiernach dürfen Werke des UrhG im Rahmen von Nachrichtensendungen in einem durch den Zweck gebotenen Umfang durch Bild und Ton vervielfältigt, verbreitet und öffentlich dargestellt werden.
 Dies bedeutet jedoch, dass die gem. § 50 UrhG erlaubte urheberrechtliche Wiedergabeerlaubnis nur noch dann durch den Zweck geboten ist, wenn die Berichterstattung sachlich im Vordergrund steht und zeitlichen Schranken, d.h. auf aktuelle Ereignisse beschränkt, unterworfen wird.
 Weder das Urheberrecht noch das Eigentumsrecht (hier in der Ausformung als Hausrecht) darf unter der Betrachtung des verfassungsrechtlichen Ranges des Art. 5 I 1 GG zum Verhindern einer journalistischen Arbeit genutzt werden; insofern kann die Schranke des § 50 UrhG hier übernommen werden.
 Wie oben bereits dargestellt, muss die Berichterstattung hierbei im Vordergrund stehen; es muss bei der Zurschaustellung von Spiel- und Wettkampfszenen eine Interessensabwägung zwischen den Interessen des Veranstalters und den Interessen der Allgemeinheit stattfinden.
 Dies tat das BVerfG im Falle einer zu Informationszwecken dienenden nachrichtenmäßigen Kurzberichterstattung.
 Es stufte demzufolge den Abwehranspruch des Veranstalters, welcher durch die verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit gem. Art. 12 I GG geschützt ist, im Interesse der Rundfunkfreiheit zu einem angemessenen Vergütungsanspruch herab.
 Für den Fall einer nachrichtenmäßigen Kurzberichterstattung besteht folglich ein Kontrahierungszwang für den Sportveranstalter, dem jedoch eine Karenzzeit zwischen dem Ende der Veranstaltung bzw. dem Ende der exklusiven Erstausstrahlung und dem Senden der nachrichtenmäßigen Kurzberichterstattung gewährt wird. 

Diese Einschränkungen des Abwehranspruchs des Veranstalters gelten nicht für eine ausführliche, somit nicht mehr Informationswecken dienenden, Zusammenfassung oder für eine komplette Übertragung.

4. Zwischenergebnis: Das Hausrecht bietet folglich einen Schutz gegen die ungenehmigte Verbreitung von Sportaufnahmen für die meisten Sportveranstaltungen durch die Tatsache, dass der Veranstalter das Recht hat, TV Sendern den Zutritt zu der Veranstaltung zu verbieten. Dies muss jedoch für den Fall einer nachrichtenmäßigen Kurzberichterstattung in einen angemessenen Vergütungsanspruch herabgestuft werden.
III. § 81 UrhG

Weiterhin kommt ein Veranstalterschutz aus § 81 UrhG in Betracht. Dieser schützt zwar nicht die Darbietung als solche, sondern schützt die veranstaltete Darbietung eines ausübenden Künstlers.
 Genau dieser Verweis zeigt, dass es sich bei der Darbietung um einen Fall des § 73 UrhG handeln muss, welcher wiederum als Anspruch die Aufführung eines Werkes gem. § 2 UrhG hat.
 Dies liegt nicht vor (s.o.). Ein urheberrechtlicher Schutz nach § 81 UrhG ist folglich nicht gegeben.
IV. Analoge Anwendung des § 81 UrhG

Eine analoge Anwendung des § 81 UrhG auf den Veranstalter scheitert aus den gleichen Gründen, wie eine mögliche analoge Anwendung des § 73 ff. auf den Sportler (s.o.).
  

V. § 1 UWG (Schutz vor unlauterer Leistungsübernahme)

Ein weiteres in Betracht kommendes Recht des Veranstalters ist der Schutz vor unlauterer Leistungsübernahme gem. § 1 UWG.

1. Anwendbarkeit

Fraglich  erscheint in diesem Zusammenhang zuerst, ob ein Schutz über das Wettbewerbsrecht überhaupt möglich ist. Hierzu ist das Verhältnis des UWG zum Urheberrecht zu beleuchten. Das UrhG bietet als Sonderrecht einen unter anderem zeitlich begrenzten Schutz. Ein solcher begrenzter Schutz darf nicht durch einen wettbewerblichen Leistungsschutz ersetzt, verlängert oder ausgeweitet werden.
 Das bedeutet wiederum, dass das UWG dem UrhG untergeordnet werden muss und dort ein Leistungsschutz des UWG ausscheidet, wo das UrhG keinen Schutz gewähren sollte.
 Sportveranstaltungen wurden einerseits vom Gesetzgeber bewusst nicht in den urheberrechtlichen Schutz einbezogen (s.o.), er sprach ihn ihnen jedoch andererseits lediglich aus Gründen der problematischen Abgrenzung von Sport- zu Zirkus- und Varietevorführungen ab; ein „Schutzbedürfnis in einem gewissen Umfang“ wurde jedoch für Sportveranstaltungen anerkannt.
 Dies zeigt, dass der Gesetzgeber nicht beabsichtigte, den Sport grundsätzlich als schutzunwürdig zu betrachten, er wollte statt dessen nur einen urheberrechtlichen Schutz versagen; also verdrängt das UrhG hier nicht das UWG.
 Das UWG ist anwendbar.

2. Als Voraussetzung ist zunächst ein Handeln im geschäftlichen Verkehr erforderlich (s.o.). Dies liegt hier für alle in Frage kommenden  Parteien, wie Veranstalter, insbesondere auch Idealvereine, Sportrechtehändler und  Fernsehanstalten, hier speziell auch für öffentlich-rechtliche Anstalten vor. 

3. Zudem ist ein Handeln zum Zwecke des Wettbewerbs erforderlich (s.o.).

a. Hierfür muss ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Veranstalter des Sportereignisses und der Rundfunkanstalt existieren (s.o.). Der Veranstalter und der Fernsehsender richten sich an das sportinteressierte Publikum. Sie haben somit den gleichen Interessentenkreis.
 Des Weiteren kann ihr Verhalten am Markt die Wettbewerbssituation des anderen verändern. Dies ist besonders deutlich an der Möglichkeit einer Veränderung des Eintrittskartenverkaufs durch den Veranstalter wegen einer gleichzeitigen Liveübertragung der Veranstaltung durch das Fernsehen zu zeigen.
 

aa. Insofern ist das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses für eine nicht ausverkaufte Veranstaltung unproblematisch. 

bb. Bei einer ausverkauften Sportveranstaltung ist eine Beeinträchtigung des Kartenabsatzes jedoch ausgeschlossen. Problematisch ist folglich die Frage, ob das Wettbewerbsverhältnis noch immer existiert, wenn die in Frage kommende Veranstaltung ausverkauft ist. Das gleiche gilt für Übertragungen, die so stark zeitversetzt gesendet werden, dass sie als Ersatz zum Veranstaltungsbesuch nicht in Betracht kommen.
 Einerseits kann man hier davon ausgehen, dass das in Frage kommende Wettbewerbsverhältnis dann nicht existiert.
 Andererseits kann eine Beeinträchtigung der zukünftigen Besucherströme nicht ausgeschlossen werden, speziell dann nicht, wenn der Zuschauer die Möglichkeit hat, das Ereignis am Fernsehen besser, bequemer und vor allem nahezu kostenlos mitzuerleben.
 

Dennoch vertritt Kübler die Auffassung, dass ein Wettbewerb zumindest in den Fällen ausgeschlossen bleibt, in denen die Veranstaltungen stets ausverkauft sind, wie z.B. Länderspielen oder Endspielen der europäischen Fußball Pokalwettbewerbe.
 Dem muss jedoch entgegengehalten werden, dass das Erfordernis des Wettbewerbsverhältnisses heutzutage weit ausgelegt wird.
 Dies geht im Bereich der Fernsehrechte so weit, dass (im Gegensatz zur „Bubi Scholz“-Entscheidung des BGH
) angenommen wird, dass eine Übertragung von alten Box-Klassikern die sportinteressierten Zuschauer vom Besuch einer aktuellen Boxveranstaltung abhalten könnte und so ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Fernsehsender und einem Veranstalter von Boxkämpfen bejaht wird.
 Teile der Literatur wollen sogar auf das generelle Erfordernis eines Wettbewerbsverhältnisses verzichten.
 Des Weiteren ist zu erwähnen, dass auf dem heutigen Sportmarkt sich die Einnahmen des Veranstalters nicht nur aus Zuschauereinnahmen zusammensetzen. So konkurrieren Veranstalter und Fernsehsender nicht nur um Zuschauer, sondern auch um Werbekunden, die beispielsweise die Wahl haben, bei dem übertragenden Sender Zeit für Werbespots oder bei dem Veranstalter Werbebanden zu kaufen.
 

Des Weiteren aber verdienen die Sportveranstalter erhebliche Summen mit dem Verkauf ihrer Sportrechte. Diese unter Umständen sehr hohen Summen für die Erlaubnis der Ausstrahlung basieren auf einer Exklusivitätsklausel. Sofern diese Exklusivität durch eine nicht genehmigte Ausstrahlung gefährdet wäre, müsste der Veranstalter einen Einnahmeeinbruch fürchten. Insofern sind Rückwirkungen für das „Lizenzgeschäft“ des Veranstalters nicht ausgeschlossen.
 Bei dieser Argumentation wird die Tatsache der Existenz von Fernsehrechten vorausgesetzt. Deren rechtliche Existenz soll jedoch gerade untersucht werden. Es könnte somit davon auszugehen sein, dass der Veranstalter nicht bei dem Absatz von etwas behindert werden könnte, das gar nicht existiert.
 Man könnte somit einen Zirkelschluss begehen, wenn man von der Behinderung des Absatzes einer Ware ausgeht, und auf diese Weise auf die rechtliche Existenz dieser Ware schlösse.
 Insofern ist fraglich, ob diese Argumentationsweise möglich ist. Diese Bedenken werden jedoch mit dem Verweis auf die Privatautonomie ausgeräumt, indem darauf verwiesen wird, dass ein Vertrag über die Aufzeichnung einer Veranstaltung auch dann möglich ist, wenn der Veranstalter ohne diesen Vertrag keine Rechte auf die Veranstaltung hätte.
 Eine Behinderung des Absatzes ist folglich auch dann gegeben, wenn eine tatsächliche Absatzmöglichkeit existiert, wobei der Grund des Absatzes irrelevant ist; die Wirklichkeit zeigt, dass die Absatzmöglichkeiten existieren und nicht nur eine Fiktion sind.

Insofern bleibt abschließend festzuhalten, dass ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Sportveranstalter und den Fernsehsendern um die Vermarktung der Veranstaltung im Interesse eines wirksamen Individualschutzes zu bejahen ist.
 Aus den gleichen Gründen gilt ein Wettbewerbsverhältnis gem. § 1 UWG dann auch für kostenlos zugängliche Sportveranstaltungen, wie Radrennen, Marathonläufen etc.
 

Es existiert somit ein Wettbewerbsverhältnis zwischen Sportveranstalter und Fernsehanstalt.

b. Des Weiteren muss eine Wettbewerbsabsicht vorliegen.

Einerseits kann diese Wettbewerbsabsicht, welche die subjektive Komponente des Handelns zum Zwecke des Wettbewerbs darstellt, bei einem bestehenden Wettbewerbsverhältnis vermutet werden.
 Dies gilt jedoch nur für Kaufleute und Wirtschaftsunternehmen.
 Also ist dies für Sportrechtehändler zu vermuten. Fraglich ist jedoch, ob dies auch für Rundfunkanstalten gilt, da diese, v.a. die öffentlich-rechtlichen Anstalten, einen Grundversorgungsauftrag haben.
 

aa. Eine Meinung will Rundfunksendern die Wettbewerbsabsicht mit Verweis auf die Informationsfreiheit der Allgemeinheit und deren alleinigem Ziel der Berichterstattung absprechen.
 Dies wird dadurch begründet, dass es nicht im Sinne des Senders sein kann, dem Veranstalter finanzielle Einbußen zuzufügen, da die Sender dann Gefahr laufen, die Veranstalter in die Insolvenz zu treiben und somit Sportveranstaltungen selbst veranstalten zu müssen, um genügend Sendematerial zu produzieren; zudem sei die Übertragung von Veranstaltungen „mit vollem Haus“ attraktiver.
 Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Wettbewerbsabsicht nicht auf längerfristige Ziele ausgerichtet ist, sondern darauf, sich Kunden des Konkurrenten selbst zuzuführen. Dieses Ziel verfolgt ein TV-Sender. Es genügt für die Annahme einer Wettbewerbsabsicht, wenn unter anderem Wettbewerbszwecke verfolgt werden; die Wettbewerbsbeeinflussung muss nicht einmal alleinige Handlungsmotivation sein.
 Insofern können ungewollte Folgen dem Konkurrenten nicht von der Wettbewerbsabsicht entbinden.

bb. Die herrschende Lehre will die Fernsehsender zumindest von der generellen Vermutung der Wettbewerbsabsicht freisprechen und eine genaue Betrachtung im Lichte der Meinungs- und Informationsfreiheit vornehmen.
 Die engen Grenzen des Wettbewerbsrechts dürfen nicht die Meinungsfreiheit gem. Art. 5 I 2 GG einschränken.
 

aaa. Bezüglich Sportübertragungen ist hiernach bei längeren Spielzusammenfassungen oder  bei vollständigen Übertragungen die Wettbewerbsabsicht generell als gegeben anzusehen.
 

bbb. Fraglich erscheint jedoch die Frage nach der Wettbewerbsabsicht bei Kurzberichterstattungen. Zumindest ist hier die Beweislast umzukehren und den Fernsehsendern zunächst eine fehlende Wettbewerbsabsicht zu unterstellen.
 Des Weiteren ist die Frage, unter welchen Bedingungen noch von einem nicht wettbewerbsbewussten Handeln seitens des Fernsehunternehmens zu sprechen ist, umstritten. 

Die weiteste Auffassung vertritt Kübler, indem er § 1 UWG dort für unanwendbar hält, wo Massenmedien ihrer Aufgabe der Unterrichtung über öffentliche Veranstaltungen nachkommen.
 Ulmer setzt dagegen noch das einschränkende Erfordernis der einzelnen, zu reinen Informationszwecken dienenden kurzen Berichte im Rahmen allgemeiner Nachrichtensendungen.
 Lauktien definiert den Bereich der wettbewerbsfreien Berichterstattung als eine Vermittlung von Basisinformationen ohne jegliche Unterhaltungselemente, bei der die jeweilige Berichterstattung durch den Informationszweck beschränkt wird.
 Das BVerfG stellte lediglich klar, dass die Kurzberichterstattung über Sportereignisse zu der Rundfunkfreiheit gem. Art. 5 I 2 GG gehört und hierzu nicht nur politische Ereignisse zählen können; genauere Ausformungen zu der Ausgestaltung einer Kurzberichterstattung machte es jedoch nicht.
 Eine Wettbewerbsabsicht kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, wenn Fernsehsender ihre Informationsfunktion wahrnehmen und andere Beweggründe nicht völlig hinter dieser zurücktreten.
 Insofern ist eine Abgrenzung zwischen Kurzberichterstattung und Unterhaltungssendung hier schwerlich vorzunehmen.
 Eine Interessensabwägung zwischen der Berufsfreiheit des Veranstalters und der Informationsfreiheit der Medien kann hier jedoch im Interesse des Sportveranstalterschutzes, welcher ansonsten leerzulaufen droht,  noch nicht vorgenommen werden; dies sollte erst im Rahmen der Sittenwidrigkeit vollzogen werden.
 Insofern sprechen auch ohne die Absichtsvermutung heutzutage gute Gründe dafür, im Regelfall auch für Informationssendungen der Rundfunkanstalten deren Wettbewerbsabsicht zu bejahen.

4. Schließlich muss die Fernsehberichterstattung sittenwidrig sein. Dies ist der Fall, wenn die Maßnahme gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden Gewerbetreibenden verstößt.
 Zur Konkretisierung dieser Formel bildete die Rechtsprechung einige Fallgruppen, bei denen eine Sittenwidrigkeit in Betracht kommt, jedoch nach neuerer Rechtssprechung nicht mehr per se gegeben ist;
 dies wird einzelfallbezogen beurteilt.

Die hier in Frage kommende Fallgruppe ist die der Ausbeutung, also eine unmittelbare Leistungsübernahme.

a.  Als Voraussetzung für einen Schutz muss das Produkt eine wettbewerbliche Eigenart aufweisen; hiermit soll ein Schutz für Massen- oder Dutzendware, bei der der Käufer nicht auf die Herkunft des Produkts achtet, versagt werden.
 Die wettbewerbliche Eigenart ist gegeben, wenn das Erzeugnis Besonderheiten aufweist, die dem Erbringer eine Gewinnchance eröffnen und mit denen der Empfänger gewisse Qualitätserwartungen verbindet.
 Dies ist zumindest bei Sportereignissen aus dem Profibereich zu bejahen.
 Aber auch Amateursportveranstaltungen fallen deshalb unter diesen Begriff, weil keine der Veranstaltungen schon vom Spielverlauf her identisch sein kann, was die Individualität ausmacht, auf die die Eigenartigkeit aufbaut.
 Teile der Literatur wollen auf das Erfordernis der wettbewerblichen Eigenart in bestimmten Fällen verzichten; dies muss hier jedoch nicht erörtert werden,
 da dieses Erfordernis ohnehin vorliegt. 

b. Zudem sind noch weitere Anforderungen zu stellen. Für die Strenge dieser Anforderungen ist es entscheidend, ob es sich bei der Übernahme um eine unmittelbare oder um eine nachschaffende Übernahme handelt. Man versteht unter der unmittelbaren Leistungsübernahme die einfache Vervielfältigung fremder eigenartiger Erzeugnisse auf technischem Wege, wobei das technische Element hierbei lediglich ein Indiz und kein Beweis für die Unmittelbarkeit darstellen.
 Bei Sportübertragungen wird die Leistung des Sportveranstalters, die Veranstaltung an sich, mit Hilfe von Filmausrüstung, also technischem Gerät, vervielfältigt. Insofern ist zunächst von einer unmittelbaren Übernahme auszugehen. Fraglich erscheint jedoch, wie die Tatsache zu werten ist, dass die Leistung nicht nur übernommen, sondern zudem durch eine Kommentierung von Seiten eines Reporters und eine auf den Spielverlauf passende Kameraführung im Vergleich zur eigentlichen Veranstaltung erweitert wird. Insofern könnte dies auch lediglich eine unbedenkliche
 nachschaffende Übernahme im Sinne des Aufbauens auf eine fremde Leistung darstellen; dies stellt dann keine Übernahme mehr dar, sondern vielmehr nur die Verbesserung einer Idee. Jedoch bleibt es dabei, dass die Sportveranstaltung zumindest optisch und akustisch unmittelbar übernommen wird. Auch wenn man den finanziellen Aufwand einer Fernsehübertragung berücksichtigt, ist der Aufwand, eine Sportveranstaltung zu organisieren erheblich höher. Diese unmittelbare optische Übernahme unterscheidet die TV- von der Radioübertragung, bei der wegen der vorherrschenden Stellung des Radioreporters keine unmittelbare Leistungsübernahme vorhanden ist.
 Bei der TV-Übertragung ist jedoch das Bild das vorherrschende Element. Insofern liegt hier eine unmittelbare Leistungsübernahme vor. 

Eine unmittelbare Leistungsübernahme ist nicht per se sittenwidrig (s.o.). Es müssen zudem besondere Umstände vorliegen. Hierzu haben sich mehrere Fallgruppen herausgebildet.

aa. Ein Teil der Literatur sieht bei Sportübertragungen die Fallgruppe der „besonders verwerflichen Art und Weise der Leistungsübernahme“ als erfüllt an; dies soll durch eine Leistungserschleichung im Sinne einer Missachtung des Hausrechts geschehen.
 

bb. Andere Auffassungen gehen davon aus, dass der Sportveranstalter durch die ungenehmigte Sendung seiner Veranstaltung „um die Früchte seines errungenen Arbeitsergebnisses“ gebracht wird.
 Wie oben bereits dargelegt, ist eine Ausstrahlung geeignet, um zahlende Besucher von der Veranstaltung fernzuhalten. Zudem ist eine Sportveranstaltung meist ein Angebot, welches in der Regel nur gegen Entgeld zu sehen ist. Insofern wird der Veranstalter durch eine ungenehmigte Ausstrahlung um die Früchte seiner Arbeit gebracht. 

cc. Eine Andere Meinung will auf die entwickelten Fallgruppen verzichten und stellt stattdessen die Schutzwürdigkeit des Verletzten und die sachliche Rechtfertigung des Störers in den Mittelpunkt.
 Dies ist vom Investitionsschutzgedanken geprägt.
 Diese Auffassung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der finanziellen Vermarktungsnachteile des Sportveranstalters im Falle einer nicht genehmigten Fernsehausstrahlung der Veranstaltung und unter Berücksichtigung der organisatorischen Arbeiten ein vermarktbares Produkt entsteht, welches vom Markt selbst
 als schutzwürdig erachtet wird.
 Grundsätzlich ist ein Sportveranstalter schutzwürdig.

dd. Die erste Meinung verkürzt die geschützten Personen insofern, dass nur noch der Hausrechtsinhaber Inhaber des Abwehrrechts aus § 1 UWG sein kann. Letztere Meinung stellt eine flexiblere Alternative zu den starren entwickelten Fallgruppen dar und füllt somit die Lücken aus, die Zweite Meinung aufweist. Nur eine flexible Bewertung der Tatsachen kann sachgerechte Lösungen in der Grauzone zwischen den Grenzen des Leistungsschutzes und der Wettbewerbsfreiheit finden. Insofern ist letztere Meinung hier vorzugswürdig.

5. Umfang des Schutzes
Der Veranstalter darf nach h.M. nicht um die Früchte seiner Arbeit, also um seinen Wettbewerbsvorsprung
 gebracht werden.
 Ohne einen Schutz gibt es für den Veranstalter keinen unternehmerischen Anreiz.
 Insofern muss es einen bestimmten Zeitraum geben, in dem der Veranstalter geschützt ist.
 Folglich ist eine Leistungsübernahme in dem Moment unlauter, wenn sie den Geschädigten um die Früchte seiner Arbeit bringt und der Störer keine Rechtfertigung dafür hat.
 

Nach der Auffassung der Schutzwürdigkeit stellt sich dies ähnlich dar. Hier wird im Einzelfall geprüft, ob der Veranstalter schutzwürdig ist; hier wird lediglich die Beweislast umgekehrt und der Übernehmer der Leistung muss seinerseits Rechtfertigungsgründe für die Übernahme vorlegen.
 Jedoch wird auch hier auf die Anreiz- und Belohnungsfunktion der Zuweisung geschützter Rechtspositionen zur Förderung der Innovation verwiesen.
 Es soll aber zusätzlich auch der Aufwand des Leistungsübernehmers in der Abwägung beachtet werden.

a. Der umfassendste Eingriff ist eine zeitgleiche oder zumindest aktuelle ausführliche oder gar vollständige Übertragung. Erfolgt diese ohne Einverständnis des Veranstalters, ist keine Rechtfertigung, auch nicht mittelbar über die Berichterstattungsfreiheit, ersichtlich.
 Der Investitionsschutzgedanke wird hier regelmäßig Vorrang vor den Interessen des Übernehmers haben.
 Dies wird also durch den Schutzbereich abgedeckt. 

b. Fraglich erscheint es jedoch vielmehr, inwiefern der Eingriff im Falle einer Kurzübertragung rechtswidrig ist. Hierbei wird der Abwehranspruch aus denselben Gründen wie der Abwehranspruch aus dem Hausrecht in einen angemessenen Vergütungsanspruch herabgesetzt (vgl. o.); es existiert somit ein Kontrahierungszwang für den Veranstalter.

c. Ebenfalls problematisch erscheint, inwiefern der Schutz zeitlich begrenzt ist. Dies wird besonders an dem Beispiel von „Sport-Klassikern“ deutlich, die Jahre nach der Veranstaltung ausgestrahlt werden. Grundsätzlich erstreckt sich der Schutz auch auf die Nachverwertung.
 Die „Schutzwürdigkeitstheorie“, welche an den Investitionsschutzgedanken gebunden ist, sieht ab einem gewissen Zeitpunkt, meist nach Ablauf Amortisationsdauer, den Investitionsschutz und somit den Veranstalter als nicht mehr schutzwürdig an und sieht hierin die Begrenzung für einen zeitlichen Schutz.
 Dies ist im Gegensatz zur Rechtsprechung, welche grundsätzlich zu § 1UWG einen zeitlichen Schutz angibt,
 vorzugswürdig, da hier nicht starre Zeiträume, sondern die Lauterkeit der Leistungsübernahme entscheidend ist, welche davon abhängt, ob der Investitionsschutz besteht, welcher wiederum vom Verdienst des Unternehmers abhängt.
 Unter Betrachtung des Investitionsschutzes der Sportveranstalter und der Bedeutung der Exklusivsendeberechtigungen für den Veranstalter einerseits muss andererseits gesehen werden, dass Sportveranstaltungen hauptsächlich von ihrer Aktualität leben und deshalb Schutzfristen im Rahmen der Amortisationsfrist von wenigen Tagen bis hin zum Ende einer laufenden Spielsaison hier ausreichend wären; abhängig von der Wichtigkeit des Sportereignisses.
 Für den Fall von „Sport-Klassikern“ sieht auch die Rechtsprechung keinen wettbewerbsrechtlichen Schutz.
 

6. § 1 UWG enthält im Gegensatz zu dem Abwehranspruch aus dem Hausrecht keinen explizit genannten Anspruchsinhaber. Fraglich ist somit, wer letztendlich Anspruchsinhaber ist. Diese Frage wird aufgrund zweier Urteile
 in letzter Zeit verstärkt diskutiert. Dies geschah oft mit kartellrechtlichen Begründungen, wobei übersehen wurde, dass nur derjenige Veranstalter sein kann, welcher die Leistung gem. § 1 UWG erbracht hat.
 Das UWG, welches vom Investitionsschutzgedanken getragen ist, schützt vor allem das unternehmerische Risiko, welches sich in Gewinnen und Verlusten ausdrückt.
 Insofern wird mit der h.M. derjenige als Veranstalter bezeichnet, der das finanzielle und organisatorische Risiko der Veranstaltung trägt.
 Hierbei spielt jedoch der finanzielle Teil eine dominierende Rolle.

Zwischenergebnis: Für den Veranstalter existiert ein Anspruch aus § 1 UWG.

VI. § 823 I BGB (Der Schutz am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb)

Als weiteres Recht für den Veranstalter kommt zudem auch noch der Schutz am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als sonstiges Recht gem. § 823 I BGB in Betracht. 

Fraglich ist jedoch, inwiefern eine Anwendung von § 823 I BGB neben § 1 UWG möglich ist. Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist ein höchstrichterlicher Auffangtatbestand und besitzt nur dort Geltung, wo das geschriebene Recht eine Lückenausfüllung möglich macht, was auch für das Verhältnis von UWG und 823 I BGB gilt.
 Die herrschende Meinung sieht in diesem Verhältnis § 823 I als subsidiär an.
 Ein ergänzender Schutz kann nur in Betracht kommen, wenn es an der nach § 1UWG notwendigen Wettbewerbshandlung fehlt.
 Daran fehlt es wegen des weit gefassten Begriffes der Wettbewerbshandlung (s.o.) nicht. 

§ 823 I ist wegen Subsidiarität zu § 1 UWG nicht anwendbar.

VII. § 826 BGB; Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung
Das letzte in Frage kommende Schutzrecht für den Veranstalter ist § 826 BGB. Grundsätzlich ist dies möglich.
 Fraglich ist jedoch, ob für dessen Anwendung neben § 1 UWG Raum bleibt. § 826 BGB und § 1 UWG stehen in Anspruchskonkurrenz.
 Die Vorrausetzung der Sittenwidrigkeit kann auch hier, da es sich um eine Wettbewerbshandlung handelt, nicht anders als bei § 1 UWG ausgelegt werden.
 § 826 BGB setzt jedoch als zusätzliches Merkmal zumindest bedingten Schädigungsvorsatz voraus. Dies wird in der Regel nur schwer nachzuweisen sein, sollte dies dennoch gelingen, ist nach § 826 BGB nur der Geschädigte aktivlegitimiert.
 § 826 BGB hätte lediglich den Vorteil im Vergleich zu § 1 UWG, dass die Verjährungsfrist der §§ 195, 199 BGB länger ist als die des § 21 UWG. Aus den genannten subjektiv rechtlichen Schwierigkeiten und des begrenzten Klagerechts der in § 13 UWG erwähnten Gruppen, welche nur bei dem zusätzlichen Erfordernis der Belange der Allgemeinheit oder der Mitbewerber klagen können,
 spielt hier § 826 BGB nur eine untergeordnete Rolle. Bei der Kurzberichterstattung liegt hier ebenfalls nur ein Anspruch auf angemessene Vergütung vor.
 Ein Schutz aus § 826 BGB besteht also, wenn § 1 UWG erfüllt ist und zudem ein Schädigungsvorsatz besteht.
E. Übertragbarkeit der Rechte

Nachdem oben die Frage erörtert worden ist, woher ein Verwertungsrecht kommen kann, stellt sich nun die Frage, was die geschützte Person damit durchsetzen und ob sie dieses Recht weitergeben kann. 

Der Veranstalter (in der zu der jeweiligen Rechtsquelle passenden Definition) hat geschützte Rechtspositionen an der Sportveranstaltung und kann somit Eingriffe in diese verbieten. Es ist ihm jedoch auch möglich, auf die Geltendmachung der Ansprüche zu verzichten und hierfür ein Entgelt zu verlangen. Ein Sportübertragungsrecht stellt sich somit als eine Einwilligung zum Eingriff in geschützte Rechtspositionen des Veranstalters dar.
 Da es kein normiertes TV Recht gibt, kommt als Vertragstypus für die Erlaubnis der TV-Übertragung kein Kaufvertrag in Frage; es liegt stattdessen ein Vertrag sui generis mit pacht-, werk- und mietvertraglichen Komponenten vor.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Übertragung auszugestalten:

I. Der Exklusivvertrag
Wegen der Kurzlebigkeit einer Sportberichterstattung ist die attraktivste Vermarktung die Exklusivvermarktung. Hierbei verpflichtet sich der Veranstalter, keinem andern Fernsehunternehmen die Aufnahme und Übertragung der Veranstaltung zu erlauben (echte Exklusivität) oder nur noch Zweitverwertungsrechte einzuräumen (unechte Exklusivität). 

Meist werden hierzu heutzutage Sportagenturen als Zwischenhändler eingesetzt, die diese Exklusiv- oder auch Sublizenzen erwerben, um diese dann weiter zu vermarkten; dies garantiert eine möglichst optimale Vermarktung.
 

II. Die zentrale Vermarktung
Nach dem wichtigsten Schutzrecht, § 1 UWG, ist derjenige geschützt, der das finanzielle und organisatorische Risiko der Veranstaltung trägt (s.o.). Dies sind in den vielen Fällen die Vereine, Promoter oder auch Veranstaltungsfirmen etc. und nicht die Sportverbände.
 Diese könnten, sieht man einmal von der hauptsächlich in den USA vertretenen Single-Entity-Theory,
 bei der die Vereine als Teil einer „Wirtschaftseinheit Liga“ betrachtet werden, erst bei der Übernehme eines eigenen organisatorischen und vor allem finanziellen Risiko (Mit-) Veranstalter sein. Dennoch sind in den meisten Sportarten die Verbände diejenigen, welche die TV Rechte vergeben. Nun stellt sich die Frage, wie das möglich ist.

1. Einerseits ist es möglich, dass die Rechte den Sportverbänden kraft ihrer Satzungsautonomie eingeräumt werden. Hierzu finden sich in der Satzung des jeweiligen Verbands oder auch in Fernseh-, Medien- oder Nebenbestimmungen Formulierungen, welche die Verbände direkt als Inhaber der Rechte bezeichnen oder sie zumindest ermächtigen, Verwertungsverträge über die jeweiligen Veranstaltungen abzuschließen.
 Dies bindet nur die Mitglieder des jeweiligen Verbands und geschieht teilweise durch die Zwischenschaltung regionaler Sportverbände, welche unter dem Dach eines nationalen Sportverbands agieren.

2. Da sich die obige Variante, speziell mit einem regionalen Verband, als undynamisch erweist, wird oftmals die vertragliche Rechteeinräumung bevorzugt, bei welcher der Sportveranstalter rechtsgeschäftlich die Satzung des Sportverbands annimmt oder die TV-Vermarktungsrechte per Rechtsgeschäft direkt an den Verband abgibt.

3. Ein weiterer Weg der Rechteeinräumung geschieht mit einem Lizenzierungsverfahren.
 Dies ist in vielen höchsten Spielklassen zu finden; exemplarisch wird hier dies am Beispiel des Dreiecks-Vertrags-System des DFB
 dargestellt. Eigentlich ist eine Mitgliedschaft beim DFB nur über eine Mitgliedschaft in einem Landesverband möglich. Lizenzligaklubs erhalten jedoch eine außerordentliche unmittelbare Mitgliedschaft beim DFB mit einem speziellen Regelwerk (Lizenzspielerstatut, LSpSt). Ähnlich vollzieht es sich beim Spieler, wobei beide Arten von Lizenzen an Voraussetzungen geknüpft sind. Aus den drei Verträgen (Spielerlizenz, Vereinslizenz, Arbeitsvertrag zwischen Spieler und Verein) entsteht ein Dreiecksverhältnis, in welchem alle Seiten die Verbandsgewalt, und somit auch die gem. § 3 Nr. 3 LSpSt vorgesehene Vermarktungszuständigkeit des DFB anerkennen. 

4. Eine zentrale Vermarktung der TV-Rechte könnte einen Wettbewerb zwischen den Veranstaltern ausschließen. Fraglich ist also, ob diese Vermarktungsart kartellrechtlich zulässig ist. Prinzipiell ist festzustellen, dass auch Sportveranstaltungen dem Kartellrecht unterworfen sind.
 Weiter ist zu klären, ob deutsches oder europäisches Kartellrecht anzuwenden ist. Das europäische Kartellrecht genießt gem. Art. 81 I EGV (Zwischenstaatlichkeitsklausel) und Art. 82 EGV dann den Vorrang, wenn der Handel zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigt ist; ansonsten ist nationales Recht anzuwenden. Hierzu ist die im Einzelfall betroffene Sportart zu betrachten und abzuwägen, ob beispielsweise ein Interesse an TV-Übertragungen auch im europäischen Ausland bestehen könnte.
 Jedoch sind sowohl nationales als auch europäisches Kartellrecht nebeneinander anwendbar; nationales Kartellrecht kann jedoch keinen Verstoß gem. Art. 81 EGV rechtfertigen.

a. Deutsches Kartellrecht - § 1 GWB
aa. Beschlüsse von Vereinigungen von Unternehmen über gewerbliche Leistungen:
Der DFB, als Beispiel für einen Sportverband, stellt eine solche Vereinigung von Unternehmen dar.
 Des Weiteren stellt die Entscheidung einer solchen Vereinigung, Fernsehrechte zentral zu vermarkten einen Beschluss i.S.d. § 1 I 1 Alt. 1 GWB dar.
  

bb. Eine Wettbewerbsbeschränkung ist bei der Beschränkung von zumindest einem Wettbewerbselement der, wenn auch nur potentiellen, Mitbewerber existent. Bei einer Zentralvermarktung wird jeder Preis- und Konditionenwettbewerb ausgeschaltet; insofern ist  eine erhebliche Form der Wettbewerbsbeschränkung vorhanden.
 Dies wäre für die Fälle einer originären Rechteinhaberschaft anders zu beurteilen, daran scheitert es jedoch zumeist an dem unternehmerischen Risiko des Verbands (s.o.). 

cc. Zudem muss die Wettbewerbsbeschränkung spürbar sein, d.h. geeignet, die Marktverhältnisse zu beeinflussen. Dies ist nur dann nicht gegeben, wenn die anderen Marktteilnehmer keinen Anlass zu Reaktionsmaßnahmen sehen.
 Fraglich ist, wie bei den Sportübertragungen der Markt definiert wird. Die Meinungen gehen von einzelnen Ausschnitten einzelner Sportarten, wie zum Beispiel die Gruppe der UEFA Fußball Pokalwettbewerbe,
 bis in zu einer Zusammenfassung fast aller Sportarten.
 Des Weiteren ist fraglich, ob Live- und Nachverwertung als getrennte Märkte zu betrachten sind.
 Dies kann jedoch dahinstehen, da die Zentralvermarktung meist alle wichtigen Ereignisse einer Sportart umfasst und daher geeignet ist, den Fernsehmarkt erheblich zu beeinflussen.

dd. Diese Zentralvermarktung könnte jedoch durch § 31 GWB freigestellt sein. Hiernach wird die Zentralvermarktung von Fernsehrechten durch Sportverbände von § 1 GWB freigestellt, sofern diese Verbände der Förderung des Jugend- und Amateursports verpflichtet sind. Sportverbände vermarkten für gewöhnlich die Fernsehrechte an ihren satzungsgemäßen sportlichen Wettbewerben. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass Verbände diese Einkünfte u.a. auch dem Jugend- und Amateursport zugute kommen lassen. 

Eine Zentralvermarktung der TV-Rechte an Sportveranstaltungen durch Verbände widerspricht in aller Regel nicht gegen § 1 GWB.

b. Europäisches Kartellrecht

aa. Anwendungsbereich

Professionelle Ligavereine und die dazugehörigen Verbände fallen auch unter den europäischen Unternehmensbegriff.
 Existiert die Zentralvermarktung aus Gründen satzungsrechtlicher Bestimmungen, handelt es sich um Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen; vertragliche Bindungen zu Zwecken der Zentralvermarktung, wie etwa Lizenzverträge, sind als Vereinbarung zwischen Unternehmen zu sehen.
 Eine Unanwendbarkeit von Art. 81 EGV wegen konzerninternen Wettbewerbsbeschränkungen ist nicht gegeben.

bb. Eine Wettbewerbsbeschränkung liegt vor (vgl. GWB). Diese ist auch spürbar (vgl. GWB).

cc. Es könnte jedoch eine Freistellung gem. Art. 81 III EGV durch die Kommission erfolgen. Hierzu muss die Zentralvermarktung zur Verbesserung und Förderung der Warenerzeugung oder –verteilung dienen oder eine Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts bewirken. Die Zentralvermarktung schützt das Produkt des „professionellen Ligasports“, insofern liegt eine Verbesserung der Warenerzeugung vor. Auch eine angemessene Beteiligung der Verbraucher kann angenommen werden.
 Fraglich erscheint es jedoch, ob die Wettbewerbsbeschränkung unerlässlich ist.
 Zudem darf für die Unternehmen keine Möglichkeit bestehen, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten. Dies hängt von dem Marktanteil des Unternehmens ab, wobei die kritischen Grenzen hierbei bei 30 – 50 % Marktanteil liegen.

Diese Freistellungsvoraussetzungen sind jedoch sehr allgemein gehalten und können nur unter der genauen Bewertung des jeweiligen Einzelfalls erfolgen. Insofern kann hier kein generelles Urteil über die „europäische Freistellung von dem Kartellverbot für die Zentralvermarktung von Sportereignissen gefällt werden. Abschließend bleibt jedoch festzuhalten, dass die Kommission einen erheblichen Bewertungsspielraum besitzt. Beispielsweise wurde die Zentralvermarktung der UEFA Champions League gem. Art. 81 III EGV kürzlich vom Kartellverbot freigestellt.
 Für die Übertragung der Fußball Bundesliga ist eine Freistellung „beabsichtigt“.
 Eine Freistellung erscheint somit in vielen Fällen möglich.

Generell kann die Frage der Rechtmäßigkeit der Zentralvermarktung an dieser Stelle aber nicht geklärt werden.
D. Ergebnis

Das Recht an der TV-Übertragung stellt eine Einwilligung in Eingriffe geschützter Rechtspositionen des Veranstalters dar. Die bedeutsamsten Rechtspositionen sind hier § 1 UWG und das Hausrecht. Eine Zentrale Vermarktung dieser Rechte durch einen Sportverband ist in vielen Fällen mit dem deutschen- bzw. europäischen Kartellrecht vereinbar.
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